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 Betriebssatzung vom 14. März 2011  Betriebssatzung vom xx. xx. 2014 
§§ Fassung vom 30. Mai 2011 §§ Neue Fassung nach Vorlage 8/2014 

    
3 Organe des Eigenbetriebs 

Die Organe des Eigenbetriebs sind 
 
a)  der Gemeinderat 
b)  der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung 
c)  die/der Oberbürgermeister/-in 
d)  die Betriebsleitung. 
 

3 Organe des Eigenbetriebs 
Die Organe des Eigenbetriebs sind 
 
a)  der Gemeinderat 
b)  der Betriebsausschuss 
c)  die/der Oberbürgermeister/-in 
d)  die Betriebsleitung. 
 

4 Aufgaben des Gemeinderats 
 
(1) Der Gemeinderat entscheidet über 
 
1.  die allgemeine Festsetzung von Entgelten und Tarifen; 
2.  die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans; 
3.  die wesentliche Erweiterung, Einschränkung oder Aufhebung des 

Eigenbetriebs; 
4.  die Beteiligung des Eigenbetrieb an anderen Unternehmen sowie 

den Beitritt zu Zweckverbänden und den Austritt aus diesen sowie 
über die Übernahme weiterer Aufgaben; 

5.  die Umwandlung der Rechtsform des Eigenbetriebs oder von 
Unternehmen, an denen der Eigenbetrieb beteiligt ist; 

6.  die Planung und die Ausführung von Vorhaben des Vermögensplans, 
wenn das Vorhaben einen Aufwand von mehr als 250 000 EUR 
verursacht; 

7.  den Abschluss von Verträgen, die für die Stadt von erheblicher 
wirtschaftlicher Bedeutung sind; 

8.  die Bestellung von Vertretern in Organen von Unternehmen und 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften, an denen der Eigenbetrieb 
beteiligt oder bei denen er Mitglied ist; 

9.  die Rückzahlung von Eigenkapital an die Stadt; 

4 Aufgaben des Gemeinderats 
 
(1) Der Gemeinderat entscheidet über 
 
1.  die allgemeine Festsetzung von Entgelten und Tarifen; 
2.  die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans; 
3.  die wesentliche Erweiterung, Einschränkung oder Aufhebung des 

Eigenbetriebs; 
4.  die Beteiligung des Eigenbetrieb an anderen Unternehmen sowie den 

Beitritt zu Zweckverbänden und den Austritt aus diesen sowie über 
die Übernahme weiterer Aufgaben; 

5.  die Umwandlung der Rechtsform des Eigenbetriebs oder von 
Unternehmen, an denen der Eigenbetrieb beteiligt ist; 

6.  die Planung und die Ausführung von Vorhaben des Vermögensplans, 
wenn das Vorhaben einen Aufwand von mehr als 300 000 EUR 
verursacht; 

7.  den Abschluss von Verträgen, die für die Stadt von erheblicher 
wirtschaftlicher Bedeutung sind; 

8.  die Bestellung von Vertretern in Organen von Unternehmen und 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften, an denen der Eigenbetrieb 
beteiligt oder bei denen er Mitglied ist; 

9.  die Rückzahlung von Eigenkapital an die Stadt; 



Anlage 2 zur Vorlage 8/2014 

Seite 2 von 6 

10.  die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, die Entscheidung 
über die Verwendung des Jahresgewinnes oder die Behandlung des 
Jahresverlustes, die Verwendung der nach § 14 Abs. 3 EigBG 
eingeplanten Finanzierungsmittel; 

11.  die Aufnahme von Darlehen bei Beträgen über 375 000 EUR; 
12.  die Gewährung von Darlehen bei Beträgen über 75 000 EUR (mit 

Ausnahme der Gewährung von Kassenkrediten an die Stadt); 
13.  den Erlass von Forderungen bei Beträgen über 25 000 EUR im 

Einzelfall; 
14.  die Verfügung über bewegliches Vermögen bei Werten über 30 000 

EUR; 
15.  den Erwerb, die Veräußerung und die dingliche Belastung von 

Grundeigentum und grundstücksgleichen Rechten bei einem Wert 
über 250 000 EUR; 

16.  die Gewährung von Freiwilligkeitsleistungen über 10 000 EUR im 
Einzelfall, soweit nicht im Wirtschaftsplan besonders ausgewiesen; 

 
17.  die Beschlussfassung über die Führung von Rechtsstreiten bei 

Streitwerten über 75 000 EUR und über den Abschluss von 
Vergleichen, wenn das Zugeständnis der Stadt über 50 000 EUR 
liegt; 

18.  die Entlastung der Betriebsleitung; 
19.  die Abberufung der Betriebsleitung. 
 
(2) Anträge an den Gemeinderat in Angelegenheiten des Eigenbetriebs, 
die nicht vom Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung 
vorberaten worden sind, müssen diesem zur Vorberatung überwiesen 
werden. 

10.  die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, die Entscheidung 
über die Verwendung des Jahresgewinnes oder die Behandlung des 
Jahresverlustes, die Verwendung der nach § 14 Abs. 3 EigBG 
eingeplanten Finanzierungsmittel; 

11.  die Aufnahme von Darlehen bei Beträgen über 500 000 EUR; 
12.  die Gewährung von Darlehen bei Beträgen über 100 000 EUR (mit 

Ausnahme der Gewährung von Kassenkrediten an die Stadt); 
13.  den Erlass von Forderungen bei Beträgen über 25 000 EUR im 

Einzelfall; 
14.  die Verfügung über bewegliches Vermögen bei Werten über 30 000 

EUR; 
15.  den Erwerb, die Veräußerung und die dingliche Belastung von 

Grundeigentum und grundstücksgleichen Rechten bei einem Wert 
über 250 000 EUR; 

16.  die Gewährung von Freiwilligkeitsleistungen bei Beträgen über  
20 000 EUR im Einzelfall, soweit nicht im Wirtschaftsplan 
besonders ausgewiesen; 

17.  die Beschlussfassung über die Einleitung eines gerichtlichen 
Verfahrens bei Streitwerten über 75 000 EUR und über den 
Abschluss von Vergleichen, wenn das Zugeständnis der Stadt über  
75 000 EUR liegt; 

18.  die Entlastung der Betriebsleitung; 
19.  die Abberufung der Betriebsleitung. 
 
(2) Anträge an den Gemeinderat in Angelegenheiten des Eigenbetriebs, 
die nicht vom Betriebsausschuss vorberaten worden sind, müssen 
diesem zur Vorberatung überwiesen werden. 
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5 Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung 

 
(1) Die Funktion des Betriebsausschusses gem. § 7 Eigenbetriebsgesetz 
nimmt der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung des 
Gemeinderats wahr.  

5 Betriebsausschuss 
 
(1) Gemäß § 7 Eigenbetriebsgesetz wird ein Betriebsausschuss 
als beschließender Ausschuss des Gemeinderats gebildet. 
 
(2) Die Funktion des Betriebsausschusses gem. § 7 Eigenbetriebsgesetz 
nimmt der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Verwaltung, 
Energie und Umwelt des Gemeinderats bis zum 30.06.2014 wahr.  
 
(3) Ab dem 01.07.2014 übernimmt diese Funktion der Ausschuss 
für Planung, Verkehr und Stadtentwicklung 
(Planungsausschuss). 
 

6 Aufgaben des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und 
Verwaltung 
 
(1) Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung berät alle 
Angelegenheiten des Eigenbetriebs vor, die der Entscheidung des 
Gemeinderates vorbehalten sind. 
 
(2) Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung entscheidet, 
soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist, über 
 
1.  arbeits- und dienstrechtliche Entscheidungen (Anstellung und 

Entlassung, Beförderung und Höhergruppierung) im Einvernehmen 
mit der Betriebsleitung 

  a) bei Beschäftigten ab Entgeltgruppe E 12, 
  b) bei Beamtinnen und Beamten ab Besoldungsgruppe A 12; 
2.  die Beschlussfassung über die Planung und Ausführung von 

Bauvorhaben (Planungs- und Baubeschluss) sowie die Feststellung 
der Schlussabrechnung (Abrechnungsbeschluss), wenn die 
Gesamtherstellungskosten des Bauvorhabens voraussichtlich 
zwischen 75 000 EUR und 250 000 EUR liegen; 

6 Aufgaben des Betriebsausschusses 
 
 
(1) Der Betriebsausschuss berät alle Angelegenheiten des 
Eigenbetriebs vor, die der Entscheidung des Gemeinderates vorbehalten 
sind. 
 
(2) Der Betriebsausschuss entscheidet, soweit nicht der Gemeinderat 
zuständig ist, über 
 
1.  arbeits- und dienstrechtliche Entscheidungen (Anstellung und 

Entlassung, Beförderung und Höhergruppierung) im Einvernehmen 
mit der Betriebsleitung 

  a) bei Beschäftigten ab Entgeltgruppe E 12, 
  b) bei Beamtinnen und Beamten ab Besoldungsgruppe A 12; 
2.  die Beschlussfassung über die Planung und Ausführung von 

Bauvorhaben (Planungs- und Baubeschluss) sowie die Feststellung 
der Schlussabrechnung (Abrechnungsbeschluss), wenn die 
Gesamtherstellungskosten des Bauvorhabens voraussichtlich 
zwischen 150 000 EUR und 300 000 EUR liegen; 
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3.  die Vergabe von Lieferungen, Leistungen und Bauleistungen mit 
Ausnahme der laufend benötigten Betriebs-, Verbrauchs- und 
anderen Stoffe, soweit die Kosten jeweils mehr als 100 000 EUR im 
Einzelfall betragen; 

4.  die Aufnahme von Darlehen bei Beträgen zwischen 75 000 EUR und 
375 000 EUR im Einzelfall; 

5.  die Gewährung von Darlehen (mit Ausnahme der Gewährung von 
Kassenkrediten an die Stadt) bis 75 000 EUR; 

6.  die Stundung von Forderungen auf mehr als 4 Monate bei Beträgen 
über 50 000 EUR im Einzelfall; 

7.  die Niederschlagung von Forderungen über 25 000 EUR im Einzelfall;
 
8.  den Erlass von Forderungen bei Beträgen zwischen 5 000 EUR und 

25 000 EUR im Einzelfall; 
9.  die Verfügung über bewegliches Vermögen bei Werten zwischen 15 

000 EUR und 30 000 EUR; 
10.  den Erwerb, die Veräußerung und die dingliche Belastung von 

Grundeigentum und grundstücksgleichen Rechten bei einem Wert 
zwischen 50 000 EUR und 250 000 EUR; 

11.  die Gewährung von Freiwilligkeitsleistungen bei Beträgen zwischen 
2 500 EUR und 10 000 EUR im Einzelfall, soweit nicht im 
Wirtschaftsplan besonders ausgewiesen;  

12.  die Beschlussfassung über die Führung von Rechtsstreiten bei einem 
Streitwert zwischen 25 000 EUR und 75 000 EUR und über den 
Abschluss von Vergleichen, wenn das Zugeständnis der Stadt 
zwischen 15 000 EUR und 50 000 EUR beträgt; 

 
13.  sonstige wichtige Angelegenheiten des Eigenbetriebs. 
 
(3) Wird der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung wegen 
Befangenheit seiner Mitglieder beschlussunfähig, so entscheidet an seiner 
Stelle der Gemeinderat. 

3.  die Vergabe von Lieferungen, Leistungen und Bauleistungen mit 
Ausnahme der laufend benötigten Betriebs-, Verbrauchs- und 
anderen Stoffe, soweit die Kosten jeweils mehr als 150 000 EUR im 
Einzelfall betragen; 

4.  die Aufnahme von Darlehen bei Beträgen zwischen 75 000 EUR und 
500 000 EUR im Einzelfall; 

5.  die Gewährung von Darlehen (mit Ausnahme der Gewährung von 
Kassenkrediten an die Stadt) bis 100 000 EUR; 

6.  die Stundung von Forderungen auf mehr als 4 Monate bei Beträgen 
über 50 000 EUR im Einzelfall; 

7.  die Niederschlagung von Forderungen bei Beträgen zwischen  
25 000 EUR und 50 000 EUR im Einzelfall; 

8.  den Erlass von Forderungen bei Beträgen zwischen 5 000 EUR und 
25 000 EUR im Einzelfall; 

9.  die Verfügung über bewegliches Vermögen bei Werten zwischen 15 
000 EUR und 30 000 EUR; 

10.  den Erwerb, die Veräußerung und die dingliche Belastung von 
Grundeigentum und grundstücksgleichen Rechten bei einem Wert 
zwischen 50 000 EUR und 250 000 EUR; 

11.  die Gewährung von Freiwilligkeitsleistungen bei Beträgen zwischen  
5 000 EUR und 20 000 EUR im Einzelfall, soweit nicht im 
Wirtschaftsplan besonders ausgewiesen;  

12.  die Beschlussfassung über die Einleitung eines gerichtlichen 
Verfahrens mit einem Streitwert zwischen 25 000 EUR und 75 000 
EUR und über den Abschluss von Vergleichen, wenn das 
Zugeständnis der Stadt zwischen 5 000 EUR und 75 000 EUR 
liegt; 

13.  sonstige wichtige Angelegenheiten des Eigenbetriebs. 
 
(3) Wird der Betriebsausschuss wegen Befangenheit seiner Mitglieder 
beschlussunfähig, so entscheidet an seiner Stelle der Gemeinderat. 
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8 Betriebsleitung 
 
(1) Für den Eigenbetrieb wird je ein/e kaufmännische/r und ein/e 
technische/r Betriebsleiter/-in durch den Gemeinderat bestellt. 
 
(2) Technische/r Betriebsleiter/-in ist die/der jeweilige Leiter/-in des 
Fachbereichs Tiefbau. 
 
 
 
 
(3) Die Aufgaben- und Zuständigkeitsverteilung zwischen den 
Betriebsleitungen wird im Rahmen einer internen Geschäftsordnung 
geregelt. 
 

8 Betriebsleitung 
 
(1) Für den Eigenbetrieb wird je ein/e kaufmännische/r und ein/e 
technische/r Betriebsleiter/-in durch den Gemeinderat bestellt. 
 
(2) Technische/r Betriebsleiter/-in ist die/der jeweilige Leiter/-in des 
Fachbereichs Tiefbau. 
 
(3) Die Betriebsleiter/-innen sind jeweils allein 
vertretungsbefugt.  
 
(4) Die Aufgaben- und Zuständigkeitsverteilung zwischen den 
Betriebsleitungen wird im Rahmen einer internen Geschäftsordnung 
geregelt. 

9 Aufgaben der Betriebsleitung 
 
(1) Die Betriebsleitung leitet den Eigenbetrieb, soweit im 
Eigenbetriebsgesetz, der Eigenbetriebsverordnung oder den 
Bestimmungen dieser Satzung nichts andere bestimmt ist. Ihr obliegt 
insbesondere die laufende Betriebsführung. Dazu gehören die 
Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und 
Erträge, der Vollzug des Vermögensplans sowie alle sonstigen 
Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Betriebs notwendig sind. Die 
Betriebsleitung trifft auch die arbeits- und dienstrechtlichen 
Entscheidungen, soweit nicht der Betriebsausschuss oder die/der 
Oberbürgermeister/-in zuständig sind. 
 
(2) Die Betriebsleitung ist im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die 
wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebs verantwortlich. 
 
(3) Die Betriebsleitung nimmt an den Sitzungen des Ausschusses für 
Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung und des Gemeinderates mit 
beratender Stimme teil, sie ist berechtigt und auf Verlangen verpflichtet, 
zu den Beratungsgegenständen Stellung zu nehmen und Auskunft zu 
erteilen. 

9 Aufgaben der Betriebsleitung 
 
(1) Die Betriebsleitung leitet den Eigenbetrieb, soweit im 
Eigenbetriebsgesetz, der Eigenbetriebsverordnung oder den 
Bestimmungen dieser Satzung nichts andere bestimmt ist. Ihr obliegt 
insbesondere die laufende Betriebsführung. Dazu gehören die 
Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und 
Erträge, der Vollzug des Vermögensplans sowie alle sonstigen 
Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Betriebs notwendig sind. Die 
Betriebsleitung trifft auch die arbeits- und dienstrechtlichen 
Entscheidungen, soweit nicht der Betriebsausschuss oder die/der 
Oberbürgermeister/-in zuständig sind. 
 
(2) Die Betriebsleitung ist im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die 
wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebs verantwortlich. 
 
(3) Die Betriebsleitung nimmt an den Sitzungen des 
Betriebsausschusses und des Gemeinderates mit beratender Stimme 
teil, sie ist berechtigt und auf Verlangen verpflichtet, zu den 
Beratungsgegenständen Stellung zu nehmen und Auskunft zu erteilen. 
 



Anlage 2 zur Vorlage 8/2014 

Seite 6 von 6 

(4) Die Betriebsleitung vollzieht die Beschlüsse des Gemeinderates, des 
Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung und die 
Entscheidungen der/des Oberbürgermeisters/-in in Angelegenheiten des 
Eigenbetriebs. 
 
(5) Die Betriebsleitung hat die/den Oberbürgermeister/-in über alle 
wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebs rechtzeitig zu unterrichten. 
Sie hat insbesondere 
 
1.  im Rahmen regelmäßiger Rücksprachen über aktuelle Entwicklungen 

des Eigenbetriebs zu berichten, 
2.  einen Halbjahresbericht zu erstellen, der über die Entwicklung der 

Erträge und Aufwendungen und über die Abwicklung des 
Vermögensplans berichtet, 

3.  unverzüglich zu berichten, wenn 
  a) unabweisbare erfolgsgefährdende Mehraufwendungen zu leisten 

sind oder sonst in erheblichem Umfang vom Erfolgsplan abgewichen 
werden muss, 

  b) Mehrausgaben für einzelne Vorhaben des Vermögensplans 
geleistet werden müssen oder sonst vom Vermögensplan 
abgewichen werden muss. 

 
(6) Die Betriebsleitung vertritt die Stadt im Rahmen ihrer Aufgaben. 
 
(7) Die Erteilung rechtsgeschäftlicher Vollmachten bedarf der 
Zustimmung der/des Oberbürgermeisters/-in. 
 

(4) Die Betriebsleitung vollzieht die Beschlüsse des Gemeinderates, des 
Betriebsauschusses und die Entscheidungen der/des 
Oberbürgermeisters/-in in Angelegenheiten des Eigenbetriebs. 
 
 
(5) Die Betriebsleitung hat die/den Oberbürgermeister/-in über alle 
wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebs rechtzeitig zu unterrichten. 
Sie hat insbesondere 
 
1.  im Rahmen regelmäßiger Rücksprachen über aktuelle Entwicklungen 

des Eigenbetriebs zu berichten, 
2.  einen Halbjahresbericht zu erstellen, der über die Entwicklung der 

Erträge und Aufwendungen und über die Abwicklung des 
Vermögensplans berichtet, 

3.  unverzüglich zu berichten, wenn 
  a) unabweisbare erfolgsgefährdende Mehraufwendungen zu leisten 

sind oder sonst in erheblichem Umfang vom Erfolgsplan abgewichen 
werden muss, 

  b) Mehrausgaben für einzelne Vorhaben des Vermögensplans 
geleistet werden müssen oder sonst vom Vermögensplan 
abgewichen werden muss. 

 
(6) Die Betriebsleitung vertritt die Stadt im Rahmen ihrer Aufgaben. 
 
(7) Die Erteilung rechtsgeschäftlicher Vollmachten bedarf der 
Zustimmung der/des Oberbürgermeisters/-in. 

11 Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am 01. Januar 2011 in Kraft. 
 

11 Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am xx. xx. 2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Betriebssatzung vom 14. März 2011 in der Fassung vom 30. Mai 2011 
außer Kraft. 
 

 


